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UMSCHAU

Obligatorische Krankenversicherung bei Arbeitseinsatz fiir Bau-
arbeiten von nationalem Interesse

wird durch einen Bundesratsbeschluf vom 2%. Juni 1944 vor-
geschrieben. (Eidg. Gesetzessammlung, Bd. 60, Seite 453 ff.)

Aufhebung des Bundesratsbeschlusses iiber die technisch
verwertbaren Altstoffe und Abfille vom 4. Juli 1944 und Ver-

fiigung Nr. 4 des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes zur
gleichen Materie zwecks Anpassung der Verwertung von Alt-
stoffen und Abféllen an die jeweilige Versorgungslage. (Eidg.
Gesetzessammlung, Bd. 60, Seite 458/59.)

Verein fiir Familiengédrten in Ziirich

In der Jahres-Generalversammlung stellte der Prisident,
Stadtrat J. Peter, wie schon in den Vorjahren fest, daf} die
Hauptsorge des Vorstandes infolge des Eingehens von Garten-
land durch den Wohnungsbau nach wie vor die Beschaffung
von Ersatz- und Neuland fiir die zahlreichen Bewerber bildete.
Immerhin ist die Zahl der Familiengdrten um 555 und die
Zahl der Kriegsgidrten um 21 Parzellen gestiegen. Nach dem
Kriege ist wohl damit zu rechnen, daf} die Bautétigkeit wieder
stiarker einsetzen wird, wodurch neue Gefahren entstehen wer-
den. Es ist daher sehr verstindlich, dal das Bestreben des
Zentralvorstandes dahin geht, beim Stadtrat die Beschaffung
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von Dauerland zu erwirken, was allerdings insofern Schwierig-
keiten in sich birgt, als die Aufstellung eines generellen Be-
bauungsplanes fiir die Stadt immer noch des Abschlusses harrt.
Erfreulicherweise kann aber festgestellt werden, daf3 der Stadt-
rat der Losung dieser Frage groBes Verstandnis entgegen-
bringt. Trotz den wachsenden Schwierigkeiten, die der Be-
wegung der Familiengartner, welche in ihren ideellen wie
erzieherischen Wirkungen iiber den urspriinglichen Rahmen
der Selbstversorgung hinausgeht, wird der Vorstand eine ver-
mehrte Propaganda fiir die Weiterentwicklung der Bewegung
entfalten. Stadtrat Peter wurde als Préasident bestétigt.

Der Unterhalt der Steildédcher

Der Umstand, daB Steildicher schwer zuginglich sind
und von den wenigsten Hausbesitzern oder Verwaltern auf
ihren Zustand selbst kontrolliert werden koénnen, ist dafiir

verantwortlich, daf} im allgemeinen eine gewisse Vernach-

lassigung in der Pflege der Diacher bzw. Unterhalt konstatiert
werden kann. Es ist auch verstindlich, dal Obliegenheiten
an Gegenstinden, die nur wenig im Blickfelde des Eigen-
tiimers liegen, leichter iibersehen werden als zum Beispiel die
an Treppen, Zimmerbéden oder anderen gut sichtbaren Haus-
teilen. Trotzdem ist es ebenso notwendig, das Dach zu unter-
halten, wie jeden anderen Hausteil.

Ohne Zweifel ist der Winter die Jahreszeit, die den Be-
dachungen am meisten zusetzt; es ist deshalb naheliegend,
dafl nach Verlauf des Winters die Dacher nachgesehen wer-
den. Bei einer solchen Friihjahrsrevision gibt es mancherlei zu
tun. Einmal die Reinigung der Dachflichen und der Dach-
anschliisse, dann das Freilegen der Wasserabliufe und Rinnen,
das Ersetzen fehlender oder defekter Materialien, das Wieder-
befestigen locker gewordener Dachteile. Es ist ferner nach-
zusehen, ob die Holzteile in der Dachhaut (wie Latten und
Schindeln) nicht von Faulnis angesteckt worden sind, ob die
Blechpartien oder Eisenteile rostfrei geblieben sind. Dann ist
auch der Zustand der Kamine iiber Dach nachzupriifen, end-
lich auch, ob die Vermértelung der Firsten und Grite noch
intakt ist. Diese Obliegenheiten gehéren zur regelmifigen
Revision der Dicher. Wenn sie gewissenhaft durchgefiihrt
werden, sind die Kosten relativ minim, wenn in Betracht ge-
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zogen wird, daf} damit eine Erneuerung des Daches auf lange
Jahre hinausgeschoben werden kann.

Es besteht die Méoglichkeit, dafl versteckte Miangel ent-
stehen, die nach lingerer Zeit, wenn sie bereits gréferen




Schaden angerichtet haben, zum Vorschein kommen. Solche
Defekte konnen am besten durch die regelmiBige Revision
entdeckt und rechtzeitig instandgestellt werden.

Die Reinigung aller Dachteile, besonders der flacheren
Partien, ist insofern auch wichtig, als die durch Regen und
Schnee niedergeschlagenen schidlichen Bestandteile der Luft,
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Atmosphirilien, in der Verschmutzung zuriickgehalten werden
und an den Eisenteilen, Blechverwahrungen, durch Korrosion
Schaden zu stiften vermogen. Wr.

Die dieses Thema beriihrende Broschiire von Dachdecker-

meister E. Waller, Ziirich, «Historische Dacher der Schweizy,
wird durch die Ziircher Ziegeleien gratis abgegeben.

Geschiftsbericht 1943 der Sektion Ziirich

Die ordentliche Generalversammlung fand am 15. Mai
1943 im Zunfthaus «Zur Waagy», Ziirich 1, statt. Die statu-
tarischen Geschafte wurden rasch erledigt. Der Prisident,
Herr K. Straub, und die {ibrigen Vorstandsmitglieder wurden
wieder einstimmig gewihlt. Als Rechnungsrevisoren sind
die bisherigen Herren, Schaltenbrand und Jenny, bestitigt
worden.

Mitgliederbestand und Kasse. Ende 1943 gehoérten der
Sektion Ziirich 41 Bau- und Produktivgenossenschaften, neun
Firmen und 14 Einzelmitglieder, sowie der Schweizerische
Technikerverband und die Stadt Ziirich als Kollektivmitglie-
der an. Die Jahresrechnung ergibt bei Fr. 3733.— Einnahmen
und Fr. 2469.— Ausgaben einen Uberschuf3 von Fr. 1264.—.
Das Vermégen der Sektion betrdgt Ende 1943 Fr. 26 364.—.

Im Geschiftsjahr hielt der Vorstand vier Sitzungen und
je eine Besprechung mit dem Vorstand des Finanzamtes und
der Industriellen Betriebe der Stadt Ziirich ab, berief nebst
der ordentlichen Generalversammlung zwei Delegiertenver-
sammlungen ein und befalte sich mit all den kriegswirt-
schaftlichen Fragen im Sektor des Wohnungswesens.

Zur allgemeinen Orientierung innerhalb der Sektion wur-
den folgende Referate gehalten:

An der Delegiertenversammlung vom 16. Januar 1943
referierte Herr Dr. K. Keller, Sekretidr des Gesundheitsamtes
der Stadt Ziirich, iiber den «Micterschutz in der Stadt Ziirich»
und Herr Dr. P. Medici, Leiter der stadtischen Preiskontroll-
stelle, iiber «Die Berechnung der Heizungs- und Warmwasser-
kosten» gemiBl Verfiigung Nr. 632 A/42 der Eidgendssischen
Preiskontrollstelle. Die beiden Referate sind in Kiirze zusam-
mengefalit unter dem Titel «Baugenossenschaft, Mieterschutz
und Preiskontrolle» in den-Mérz- und April-Nummern 3 und 4
1943 des Verbandsorganes erschienen. Anschliefend an die
Generalversammlung vom 15. Mai 1943 fand unter groBer
Beteiligung die Besichtigung des «Baugeschichtlichen Museums
der Stadt Ziirichy im Helmhaus statt. Herr Alt-Stadtarchivar
Eugen Hermann iibernahm in zuvorkommender Weise die
Fithrung und orientierte die Besucher in groBen Ziigen iiber
die Entstehung und den Zweck des Museums und iiber die
ausgestellten Modelle, Pline und Photographien. Sodann
wurde auch die neuerstandene Helmhauskapelle besichtigt,
deren geschichtlicher Werdegang ebenfalls von Herrn Eugen
Hermann gewiirdigt wurde.

An der Delegiertenversammlung vom 9. Dezember 1943
im «Du Ponty, Ziirich 1, hielt Herr Stadtrat J. Peter, Finanz-
vorstand der Stadt Ziirich, das Referat {iber «Das Reglement
der Stadt Ziirich iiber die Ausrichtung stddtischer Beitrige
zur Forderung des Wohnungsbaues vom 9. November 1943».
Es handelt sich hierbei vor allem um den sehr stark um-

strittenen Artikel 27, der der Stadt Ziirich ein unbeschrinktes
Kaufsrecht auf alle von ihr subventionierten oder auch nur
mit der II. Hypothek belehnten Wohnkolonien einriumt.
Trotz der bemerkenswerten Offenheit des Referenten konnten
die stadtratlichen Argumente die grolen Bedenken, die die
Vorstinde der Baugenossenschaften gegen den Artikel 27
hegen, nicht ganz zerstreuen. Der Sektionsvorstand wird
diesbeziiglich beim Stadtrate der Stadt Ziirich noch weitere
Schritte unternehmen.

Im Bericht diirfte noch erwzhnt werden die von der
Schwestersektion Winterthur am 26./27. Juni 1943 durch-
gefiihrte ordentliche Generalversammlung des Schweizerischen
Verbandes fiir Wohnungswesen, die von unserer Sektion sehr
gut besucht wurde. Besonders erwahnenswert ist hierbei
die Besichtigung der zahlreichen einfach ausgefiihrten Ein-
familienhaus-Typen, die von gemeinniitzigen Gesellschaften
und Baugenossenschaften erstellt wurden.

Von den intern behandelten Geschiften des Vorstandes
werden aufgefiihrt: die Neuauflage des Normalmietvertrages
der Sektion Ziirich, die von der kantonalen Baudirektion
herausgegebenen Richtlinien fiir die Erstellung einfacher
Wohnungen im Sinne des Gesetzes vom 22. November 1942 ;
die Steuerfrage im Kanton Ziirich fiir eine bessere Beriick-
sichtigung der Baugenossenschaften ; die vom VSK. in Basel
und zum Teil in Ziirich durchgefiihrten Studienzirkel, sowie
der Anschlufy an die Sektion Ziirich der in Stadt und Kanton
neugegriindeten Baugenossenschaften.

Von besonderer Bedeutung fiir unsere Sektion und die
ihr angeschlossenen Baugenossenschaften sind:

I. Der Wohnungsmarkt

Die Lage desselben hat sich gegen das Ende des Berichts-
jahres zusehends verschlechtert. Der Leerwohnungsbestand
in der Stadt Ziirich betrug am

1. Dezember 1939 1940 1941 1942 1943
% % % % %
2,49 2,31 1,12 0,83 0,31

In der Stadt Winterthur sind die Verhiltnisse diesbeziig-
lich auch nicht besser ; der dortige amtliche Wohnungsnach-
weis berichtet, daf} am 1. Dezember 1943 noch 17 Wohnungen
= 0,1 % leerstehend waren. Leider fehlen von den 169
Landgemeinden nihere Angaben. In diesen betrug der Leer-
wohnungsbestand schon am 1. Februar 1943 nur noch 0,2 %.

II. Die MaBnahmen der Behorden

Die Behérden von Stadt und Kanton Ziirich sind sichtlich
bemiiht, alles zu tun, um zu verhindern, dafl die Wohnungs-

143



	Der Unterhalt der Steildächer

